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bff: Frauen gegen Gewalt e.V.
Strafermittlungen wegen sexueller Gewalt an Frauen mit Behinderungen 
werden zu häufig eingestellt

Die 28-jährige Berlinerin Sonja M. (der Name wur-
de geändert) hat eine Verfassungsbeschwerde ge-
wonnen, die sie 2022 vertreten durch Professorin 
Dr. Theresia Degener und die Rechtsanwält*innen 
Ronska Grimm und Lea Beckmann beim Landes-
verfassungsgerichtshof Berlin eingereicht hatte. Sie 
erstattete 2020 Anzeige und sagte aus, dass sie von 
ihrem Vorgesetzten in einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderungen sexuell belästigt wurde. Die 
Berliner Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen 
gegen den Beschuldigten ein, weil Sonja M. wegen 
einer kognitiven Beeinträchtigung angeblich nicht 
fähig sei, eine Aussage zu machen. Gegen diese Ent-
scheidung wehrt sie sich vor Gericht und wird dabei 
durch Frauen- und Behindertenrechtsorganisationen 
begleitet. „Mein Chef hat mich immer wieder angefasst 
und geküsst, obwohl ich gesagt habe, dass ich das nicht 
will. Das war schrecklich und mir geht es immer noch 
manchmal schlecht deshalb“, erklärt Sonja M. „Es ist 
einfach nicht fair, dass das für ihn keine Folgen hat.“

Der Verfassungsgerichtshof hob nun die Ent-
scheidung des Kammergerichts Berlin wegen Verfas-
sungsverstößen auf (Beschluss vom 19. Juni 2024, 
VerfGH 80/22). Das Kammergericht muss jetzt neu 
entscheiden und prüfen, ob die Einstellung der Er-
mittlungen im Fall von Sonja M. rechtmäßig war. 
Ihre Rechtsanwält*innen kritisieren eine strukturelle 
Diskriminierung gegen Frauen mit Behinderungen 
im Ermittlungsverfahren und insbesondere gravie-
rende fachliche Mängel bei der aussagepsychologi-
schen Begutachtung ihrer Mandantin. Sonja M. gilt 
als kognitiv beeinträchtigt. Im Verlauf des gesam-
ten Ermittlungsverfahrens hatte die Justiz Schwie-
rigkeiten, ihren behinderungsspezifischen Bedarfen 
gerecht zu werden. Eine von der Staatsanwaltschaft 
beauftragte Sachverständige, die offenbar keine be-
hindertenspezifische Fachkenntnis vorwies, kam zu 
dem Ergebnis, dass Frau M. „aussageunfähig“ und 
ihre Aussage daher rechtlich wertlos sei. „Die von der 

Staatsanwaltschaft beauftragte Psychologin hatte keine 
Expertise zur Begutachtung von Menschen mit kogni-
tiven Beeinträchtigungen. Sie hat sich während der Be-
gutachtung diskriminierend verhalten und das Gutach-
ten entspricht nicht den wissenschaftlichen Standards. 
Aufgrund dieses Gutachtens hätten die Ermittlungen 
nicht eingestellt werden dürfen“, dazu Rechtsanwält*in 
Ronska Grimm. „Aufgrund vermeidbarer Fehler hatte 
unsere Mandantin schlichtweg nicht die gleiche Chance 
wie Menschen ohne Behinderungen, dass ihre Aussage 
auch zu einer Verurteilung führt.“
„Tragisch ist: Dieser Fall ist in vielerlei Hinsicht kein 
Einzelfall“, dazu Theresia Degener, Professorin für 
Recht und Disability Studies und ehemaliges Mit-
glied des UN-Fachausschusses für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. „Es fehlt leider bei 
Polizei und Staatsanwaltschaft viel zu häufig an Be-
wusstsein und Fachwissen, wie Ermittlungen bei sexu-
eller Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen ausge-
staltet werden müssen. Das steht im Widerspruch zu den 
grund- und menschenrechtlichen Verpflichtungen, etwa 
aus der UN-Behindertenrechtskonvention und der Istan-
bul-Konvention.“ Frauen mit Behinderungen sind 
zwei bis dreimal häufiger von sexueller Gewalt betrof-
fen als der Bevölkerungsdurchschnitt. Gleichzeitig 
werden Ermittlungsverfahren überdurchschnittlich 
häufig eingestellt. Das liegt unter anderem daran, 
dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Psycholog*in-
nen fachliche Standards missachten und die Aussagen 
der betroffenen Frauen nicht angemessen gewürdigt 
werden.

„Der Landesverfassungsgerichtshof hat in seiner Ent-
scheidung nun noch einmal ausdrücklich klargestellt, 
dass die Verfassung und die UN-Behindertenrechtsge-
schichte dazu verpflichten, Strafermittlungen diskri-
minierungsfrei auszugestalten“, dazu Lea Beckmann, 
Rechtsanwältin und Antidiskriminierungsexpertin. 
„Staatsanwaltschaft und Polizei sollten unbedingt Leh-
ren aus diesem Fall ziehen und ihre Standards und 
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„Deutsche Männer und Frauen – Mütter und Mädchen – Deutsche Jugend! …  
Um des Lebens willen müssen wir sprechen. Wir rufen Euch alle! Wir rufen unser Volk!  
Wir rufen unsere Abgeordneten! Wir dürfen keinen Schritt weiter auf der Bahn des  

Unfriedens gehen. Wir dürfen keinen Schritt weiter in der Entzweiung unseres Volkes gehen, 
keinen Schritt weiter in der Remilitarisierung! … Die Entmilitarisierung Deutschlands soll  

der Anfang sein für internationale Verständigung und Abrüstung. …“
Manifest der Westdeutschen Frauenfriedensbewegung, Kongress in Velbert, 1951
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Vorgehensweisen im Umgang mit Menschen mit Be-
hinderungen überarbeiten.“

Die Verfassungsbeschwerde wird begleitet durch 
den bff: Bundesverband Frauenberatungsstellen und 
Frauennotrufe, das Bundesnetzwerk von FrauenLes-
ben und Mädchen mit Beeinträchtigung Weibernetz 
e.V. sowie das Bochumer Zentrum für Disability 
Studies (BODYS) an der Evangelischen Hochschule 
Rheinland-Westfalen-Lippe. 

Pressemitteilung vom 25.06.2024, als PDF zum 
Download unter: https://www.frauen-gegen-gewalt.de/

de/aktuelles/nachrichten/nachricht/erfolgreiche- 
verfassungsbeschwerde-einer-frau-mit-behinderungen- 

vor-dem-landesverfassungsgerichtshof-berlin.html
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„Frausein heißt politisch sein.  
Unser ganzer Alltag ist von der ersten bis zur letzten Stunde Politik.“ 

Marie-Elisabeth Lüders, 1947


